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Uhlstraße 3   Fax: 02232/79-3120 
50321 Brühl 
 
 
 

An-, Um- und Abmeldung 
von Geld- und Unterhaltungsgeräten 

 
Gemäß § 5 Absatz 4 der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Brühl in der jeweils gültigen Fassung hat der Halter die erstmalige 
Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 
hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. 
Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter 
Anzeige bezüglich der Entfernung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung 
des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs.  

 
Datum  Aufstellort Geräteart Anzahl 

    

    

    

    

Die Vergnügungssteuersatzung und die dazugehörigen Vordrucke stehen im Internet unter www.bruehl.de als 
Download-Dokument bereit ( www.bruehl.de/rathaus/virtuelles_rathaus/formulare_steuern.php ) 
 
 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.
 
 
 
 
__________________________________ 
Datum und Unterschrift 
 
 
 
 

Name: Debitoren Nummer: 
(sofern bekannt) 

Anschrift: Telefon/Fax: 
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